
rigkeiten (z. В. Blutalkoholfeststellung bei 
Verkehrsdelikten);

- gegenüber besonders betreuungsbedürfti
gen Bürgern (z.B. von Schwangeren und 
Kleinkindern). .

In diesen Fällen führt die vollziehend-verfü- 
gende Tätigkeit der zuständigen Organe des 
Staatsapparates dazu, die Art und den Umfang 
der medizinischen Betreuungsleistung direkt 
zu bestimmen. Das dadurch entstehende Ver
waltungsrechtsverhältnis regelt die Pflicht wie 
das Recht des betreffenden Bürgers, medizini
sche Leistungen zu dulden oder in Anspruch zu 
nehmen, und bildet somit die Grundlage für 
die Gestaltung zivilrechtlicher Beziehungen im 
Arzt-Patient-Verhältnis. Die Pflicht der Ge
sundheitseinrichtung bzw. des behandelnden 
Arztes zur sorgfältigen Behandlung, zur Auf
klärung und Beratung des Bürgers und zur 
Verschwiegenheit wie die Pflicht des Bürgers, 
alles für die Behandlung Wesentliche zu offen
baren und den ärztlichen Rat zu befolgen, blei
ben bestehen und sind in der Regel den speziel
len Bedingungen entsprechend durch Rechts
vorschriften konkreter ausgestaltet.

Im gesellschaftlichen Interesse stellen die 
Rechtsvorschriften in den genannten Fällen 
strenge Anforderungen an die Gesundheits
einrichtungen und Ärzte wie an die betreuten 
Bürger (vgl. dazu 13.2.2.-13.2.7.). Sie berech
tigen und verpflichten zugleich die zuständigen 
staatlichen Organe (meist die Kreisärzte bzw. 
die Kreis-Hygieneärzte), zur Einhaltung sol
cher Anforderungen verwaltungsrechtliche 
Einzelentscheidungen zu treffen und sie - nöti
genfalls - mit verwaltungsrechtlichen Zwangs
mitteln durchzusetzen.

13.2.2.
Verwaltungsrechtliche Regelungen 
zur Verhütung und Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten

Bei Erkrankung oder Verdacht auf Erkran
kung sowie bei Ansteckung oder Verdacht auf 
Ansteckung an einer übertragbaren Krankheit 
bestimmen Rechtsvorschriften19 die Pflicht des 
Bürgers, sich ärztlich untersuchen und behan
deln zu lassen.

Die bei der Realisierung der Untersu- 
chungs- und Behandlungspflicht zwischen dem 
verpflichteten Bürger und der staatlichen Ge
sundheitseinrichtung entstehende Beziehung 
ist ihrem juristischen Charakter nach ein medi

zinisches Betreuungsverhältnis zivilrechtlicher 
Art. Um der Rechtspflicht zur Verhütung und 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu 
entsprechen, sind jedoch durch Rechtsvor
schriften den am medizinischen Betreuungs
verhältnis Beteiligten wie auch den zuständi
gen Organen des Staatsapparates verwaltungs
rechtlich relevante Rechte und Pflichten einge
räumt bzw. übertragen worden.

Erstens: Unabhängig von der Existenz 
eines konkreten medizinischen Betreuungs
verhältnisses bestehen Pflichten der Bürger 
und der Gesundheitseinrichtungen und Ärzte 
zum Schutz anderer Bürger vor Gesundheits
gefährdungen.

Zu diesen Schutzpflichten gehören: die Pflicht 
erkrankter, krankheitsverdächtiger, angesteck
ter oder ansteckungsverdächtiger Personen, sich 
unverzüglich ärztlich untersuchen, ggf. medizi
nisch betreuen oder in ein Krankenhaus einwei
sen zu lassen und die berufliche Tätigkeit oder ei
ne Ausbildung vorübergehend aufzugeben oder 
nur, unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. 
ärztliche Unbedenklichkeitserklärung) fortzu
setzen; die Pflicht jedes Bürgers, über derartige 
Erkrankungen in seiner Umgebung oder über 
krankheitsbegünstigende Umstände zu infor
mieren; die Pflicht von Bürgern zur Inanspruch
nahme von Schutzanwendungen; die Pflicht von 
Bürgern zur unverzüglichen Mitteilung an die 
zuständige staatliche Hygieneinspektion über 
den Wechsel des Aufenthaltsortes, der Woh
nung oder des Arbeitsplatzes. Von seiten der

19 Vgl. Inf.kr.-Gesetz; 1. DB zum Gesetz zur Ver
hütung und Bekämpfung übertragbarer Krank
heiten beim Menschen - Meldepflichtige über
tragbare Krankheiten und spezielle Schutzmaß
nahmen - vom 20.1.1983, GBl. I 1983 Nr. 4 
S. 29; VO zur Verhütung und Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten vom 23. 2. 1961, GBl. II 
1961 Nr. 17 S. 85, i.d.F. des Anpassungsgeset
zes vom 1.1.6.1968, GBl. I 1968 Nr. 11 S.242, 
Ber. GBl. II 1968 Nr. 103 S. 827, der Anpas- 
sungs-VO vom 13.6. 1968, GBl. II 1968 Nr. 62 
S. 363, u. der VO über die Neufassung von Rege
lungen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen 
staatlicher Organe vom 24. 6.1971, GBl. II 1971 
Nr. 54 S. 465 - im folgenden Geschl.kr.-VO; VO 
zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulo
se vom 26.10.1961, GBl. II 1961 Nr. 80 S. 509,
1. d.F. der Anpassungs-VO vom 13.6.1968, 
a. a. O., der VO vom 24. 6.1971, a.'a: O., u. der
2. VO zur Verhütung und Bekämpfung der Tu
berkulose vom 15.5.1975, GBl. I 1975 Nr. 28 
S. 521 - im folgenden Tbk-VO.
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